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Themen 
dieser Ausgabe

Titel
Ein Heim für zwei GaLaBau-Verbände

NRW und Westfalen-Lippe haben 
sich zusammengetan, und es gibt schon 

ein neues Zuhause in Oberhausen.

Think Big!
Wolkenkratzer mit grünen 

Dächern – wer glaubt, dass 
das nicht geht, sollte sich 

mal in Chicago umschauen. 

S. 10

Mehr Europa für die Branche
Beim fünften Parlamentarischen
Abend der ELCA in Brüssel ging 
es um Europa, und darum, 
dass das Näherrücken der Länder
eine gemeinsame Sprache 
und gemeinsame Regeln erfordert.

S. 6

Willkommen bei der IGA
Nepal ist die 22. Nation, die ihr Kommen
zur IGA 2003 in Rostock angekündigt hat.
Im Foto: Laxmi Gopal Shrestha, Nepals
Vertreter, und Jörn Rüsch von der IGA

S. 13

BEILAGENHINWEIS: Dieser Ausgabe liegt das „Ausbilderinfo“ bei.

Gemeinsam ist mehr zu er-
reichen – deshalb sprechen die
beiden Verbände des Garten-,
Landschafts- und Sportplatz-
baus in Nordrhein-Westfalen
bereits seit einigen Jahren eine
gemeinsame Spache. In jünge-
rer Zeit trat dies mehrfach sehr
deutlich zu Tage: beim gemein-
samen Einsatz für den Fort-
bestand der Landesgarten-
schauen in NRW, bei der Infor-
mationsarbeit über die oft
unterschätzten Nachteile von
Arbeitsbeschaffungsprogram-
men im grünen Bereich oder
auf dem Weg zur bundesweiten
Werbekampagne für den
Berufsstand der Landschafts-
gärtner. Nunmehr haben sich
der VGL Rheinland und der
VGL Westfalen-Lippe auch
räumlich zusammengetan: 
Seit Mitte November agieren 
sie von einer gemeinsamen Ge-
schäftsstelle aus. Sie befindet
sich auf dem Gelände einer
ehemaligen Kläranlage in Ober-
hausen-Borbeck.

Für die zuvor in Köln und
Hamm ansässigen Verbände
war der Umzug nach Oberhau-
sen der bislang größte Schritt
zur angestrebten Verschmel-
zung zum künftigen GaLaBau
NRW. Nach der nunmehr
erfolgten organisatorischen
Anpassung soll die rechtliche
nicht mehr lange auf sich war-
ten lassen. Allerdings werde
auch dabei ohne Zeitdruck vor-
gegangen, betonen die Ge-
schäftsführer Michael Gotschika
(VGLR)  und Dr. Karl Schür-
mann (VGLWL). Immerhin müs-
sen über Jahrzehnte parallel
gewachsene informelle Struktu-
ren zwischen den jeweiligen
Verbandsmitgliedern weiter 
miteinander verwoben werden.
„Rheinländer und Westfalen
sind ein zugkräftiges Gespann,
wenn sie sich aus Überzeugung
für gemeinsame Ziele engagie-

ren und ergänzen können – sie
haben aber auch eigene regio-
nal bedingte Interessenlagen,
die nicht ignoriert werden dür-
fen“, so Dr. Schürmann. In den
vergangenen Jahren sei durch
gemeinsame Arbeitsgruppen
bereits viel Gemeinsinn entstan-
den, ergänzt Gotschika. 

Arbeit verbindet – auf diesen
Grundsatz bauen die Verbände
jetzt in den neuen Räumen in
Oberhausen auf. So macht es
bei den Service-Dienstleistun-
gen des GaLaBau NRW längst
keinen Unterschied mehr, ob
ein Mitgliedsbetrieb an der
Lippe oder am Rhein ansässig
ist. Denn jede Geschäftsstellen-
Mitarbeiterin ist in ihrem jeweili-
gen Aufgabenfeld jetzt für alle
Mitglieder tätig. Für die Unter-
nehmen bedeutet dies, bei 
Fragen und Problemen noch
schneller Unterstützung zu
erhalten. Wichtig war den Präsi-
dien wie auch den Geschäfts-
führern, allen bisherigen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern

ein Arbeitsplatz-Angebot am
neuen Standort zu machen.
Dies wurde von fast allen ange-
nommen.

Doch nicht nur die Fachkräfte
kamen nach Oberhausen mit,
sondern auch die Landes-
arbeitsgemeinschaft für Garten-
bau und Landespflege NRW
e.V. (LAGL NRW). Auch sie hat
ihren Sitz nunmehr in dem auf-
wändig umgebauten ehemali-
gen Betriebsgebäude der „Klär-
anlage Läppkes Mühlenbach“.

Zwar hat der GaLaBau NRW
in der alten Kläranlage nunmehr
seine Kräfte gebündelt, Eigen-
tümer der Gebäude und der
dazu gehörigen knapp 2,5 Hek-
tar Grünfläche ist und bleibt die
Emschergenossenschaft
(Essen). Nachdem VGLR und
VGLWL im November 1999 die
Einrichtung einer gemeinsamen
Geschäftsstelle beschlossen
hatten, fanden sie bereits im
Jahr darauf mit der Emscher-
genossenschaft einen sehr
engagierten und starken Part-
ner. Sie hat keine Mühen
gescheut, den Umbau des alten
Betriebsgebäudes an den Wün-
schen der Verbände auszurich-
ten.

Dabei ist übrigens die alte

Oberhausen ist die neue Heimat der Verbände

Neues Dreamteam: VGL 
Rheinland & Westfalen-Lippe

Die neue Geschäftsstelle der GaLaBau-Verbände in NRW in Oberhausen

Pumpanlage im heutigen Trep-
penhaus des früheren Betriebs-
gebäudes erhalten geblieben.
Sie wird in blaues Licht ge-
taucht und stellt ein „Landmark“
im Rahmen des ökologischen
Programms Emscher-Lippe dar.
Mit Wasser gefüllt wird dagegen
das alte Klärbecken, das künftig
über die Räumbrücke began-
gen werden kann. Der gesamte
Anlagenbereich wird derzeit zu
einem Park mit großem Erho-
lungswert ausgebaut. Beispiels-
weise entsteht zwischen
Becken und Gebäude momen-
tan ein Terrassenbereich – in
dem übrigens der GaLaBau
NRW im nächsten Sommer sei-
nen Parlamentarischen Abend
veranstalten wird.

Die neue Adresse der Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau-
Verbände in NRW:
Landesverbände Rheinland 
und Westfalen-Lippe
Sühlstraße 6
46117 Oberhausen-Borbeck
Tel 0208 / 84 83 0-0
Fax 0208 / 84 83 0-57

Landschaft bauen und gestalten 01/03
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„Die IG BAU fördert die
Arbeitslosigkeit im GaLaBau.“
Zu dieser Überzeugung kommt
Egon Schnoor, Vorsitzender des
BGL-Tarifausschusses. Grund
seines Zornes ist die massive
Forderung und Unterstützung
zur Einführung von Tariftreue-
gesetzen auf Länderebene, die
im Ergebnis eine Ausbootung
des GaLaBaus gegen den Bau
darstellen. Hier sollen auf Kos-
ten sicherer grüner Arbeits-
plätze unsichere Bauarbeits-
plätze geschaffen werden. 
Die Falle schnappt zu, und die
kleine grüne Abteilung in der IG
BAU wird gezwungen, gegen
ihre eigenen und die Interessen
der GaLaBau-Mitarbeiter zu
argumentieren und zu handeln.
Hier wird auf kaltem Weg ver-
sucht, den bisher selbstständi-
gen GaLaBau-Tarifvertrag in
den Bau-Tarif umzuwandeln
und einzuverleiben.

Mehr Geld für den einzelnen,
der noch Arbeit hat, aber
wesentlich mehr Arbeitslose im
GaLaBau als im Baugewerbe.
Ist dies eine vernünftige Alterna-
tive? 50 % unserer Arbeitneh-
mer werden so in die Arbeits-
losigkeit gebracht. Während
einige etwas mehr Geld in der
Lohntüte haben, leben die
anderen von Sozialhilfe. „Ist dies
die neue Solidarität in der IG
BAU?“, fragt der BGL-Tarifvor-
sitzende Egon Schnoor.

30 Jahre einvernehmliche
und vernünftige Tarifpolitik wer-
den hier geopfert für ein wenig
mehr Geld aber gegen die
sicheren Arbeitsplätze im GaLa-
Bau. Wir kämpfen für den Erhalt
der Arbeitsplätze und gegen die
Unvernunft der IG BAU und ihre
politischen Helfershelfers.

Was ist passiert: Vor der
Bundestagswahl konnten wir im
Interesse des GaLaBaus das
Tariftreuegesetz erfolgreich ver-
hindern. Jetzt hat das Land

Niedersachsen das Tariftreuege-
setz auf Landesebene (es heißt
Landesvergabegesetz) zum
1.1.2003 beschlossen. Die Län-
der Bremen, Nordrhein-Westfa-
len und Schleswig-Holstein wol-
len es in Kürze ebenfalls erlas-
sen, bzw. haben es in das par-
lamentarische Gesetzgebungs-
verfahren eingebracht.

Dabei ist – bis auf Schleswig-
Holstein – in den übrigen Län-
dern die für den GaLaBau
gefährliche Lösung der Reprä-
sentativität bei sich überschnei-
denden Tarifverträgen für Bau-
aufträge gewählt worden bzw.
vorgesehen. 

Die Industriegewerkschaft
Bauen-Agrar-Umwelt in Person
des für den GaLaBau zuständi-
gen Vorstandsmitglieds, Frau
Gudd, unterstützte die Regelun-
gen zur Repräsentativität als
Abgrenzungsmerkmal für sich
überschneidende Tarifverträge
nachhaltig, die der BGL im par-
lamentarischen Gesetzge-
bungsverfahren auf Bundes-
ebene bereits als „Sargnagel für
den GaLaBau“ gegeißelt hatte.
Die gleichzeitig für die Bundes-
länder Niedersachsen und Bre-
men zuständige Verhandlungs-
führerin für den GaLaBau zeich-
nete sich im Anhörungsverfah-
ren in Bremen besonders aus,
als sie in der Anhörung zu ei-
nem Alternativvorschlag zur Re-
präsentativität folgenden Satz
äußerte: „Die GaLaBau-Betriebe
sind sowieso 20 % billiger als
die Baubetriebe und nehmen
diesen die Aufträge weg.“

Die Äußerung unterstreicht
nicht nur, dass die Gewerkschaft
Nachteile für GaLaBau-Betriebe
im Wettbewerb um öffentliche
Aufträge billigend in Kauf nimmt,
sondern lässt Zweifel aufkom-
men, inwieweit die IG BAU
bereit ist, weiterhin branchen-
spezifische Tarifpolitik mit dem
Ziel des Erhalts und Aufbaus

von Arbeitsplätzen zu betreiben.
Es besteht offensichtlich Bereit-
schaft, gewerkschaftsseitig in
den Wettbewerb eingreifen zu
wollen, ohne Rücksicht auf Ver-
luste branchenspezifischer 
GaLaBau-Arbeitsplätze, für die
Frau Gudd sich im Vorstand der
IG BAU auch noch persönlich
verantwortlich zeigt.

Nachteile im Wettbewerb
Den Maßstab der Repräsen-

tativität bei sich überschneiden-
den Tarifverträgen bei öffent-
lichen Aufträgen im Tariftreue-
gesetz anzulegen, ist für GaLa-
Bau-Betriebe aus folgenden
Gründen besonders gefährlich:
Die fachlichen Geltungsbereiche
der GaLaBau-Tarifverträge und
der Tarifverträge des Baugewer-
bes überschneiden sich. Laut
Gesetz darf nur ein Tarifvertrag
zur Anwendung kommen. Kom-
men zwei Tarifverträge in Be-
tracht, soll über die Repräsenta-
tivität entschieden werden, dass
nur einer angewendet wird. Im
Vergleich der Mitgliederstärke
der GaLaBau-Branche sowohl
auf Seiten der Arbeitnehmer als
auch auf der Seite der Arbeitge-
ber gegenüber dem Bauhaupt-
gewerbe besitzen die GaLaBau-
Betriebe immer die weniger
repräsentativeren Tarifverträge,
da die Kopfzahl entscheidet. 

Im Ergebnis führt dieser
Maßstab zunächst dazu, dass
in einem öffentlichen Auftrag,
der immer noch für viele Ga-
LaBau-Betriebe wichtig ist, vor-
geschrieben wird, die Bautarif-
verträge anzuwenden, und das,
obwohl wir eigenständige und
rechtskräftige Tarifverträge mit
der IG BAU haben. Es ist sogar
zu befürchten, dass durch die
Pflicht zur Anwendung dieser
Tarifverträge unsere Betriebe
komplett von vielen Ausschrei-
bungen nach VOB/A ausge-
schlossen werden, da als Vor-
aussetzung für den Zuschlag
eines solchen Auftrages bei
Festlegung der Anwendung der
Bautarifverträge natürlich nicht
nachgewiesen werden kann,
dass man diese Tarifverträge
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über eine Zertifizierung der Bil-
dungsträger vorgesehen. 

Zweiter Arbeitsmarkt
Die bestehenden Regelungen

zum Zweiten Arbeitsmarkt blei-
ben durch die Hartz-Umset-
zungsgesetze unberührt. Mittel-
bar gibt es jedoch eine
zunächst positive Auswirkung
durch die Tatsache, dass alle
Ausgaben innerhalb der
Bundesanstalt für Arbeit, die
das Hartz-Umsetzungsgesetz
betreffen, durch den sogenann-
ten „Eingliederungstitel“
gedeckt werden, aus dessen
Topf auch die Finanzierung der
arbeitsmarktpolitischen Maß-
nahmen des Zweiten Arbeits-
marktes erfolgt. Dies hat zur
Folge, dass weniger Geld für
diese Maßnahmen zur Verfü-
gung steht. Insoweit ist geplant,
zukünftig Maßnahmen zu
genehmigen, die über einen
geplanten Zeitraum von sechs
Monaten nicht hinausgehen.
Wegen der unverändert hohen
Belastung unserer Branche
gerade in den neuen Bundes-
ländern durch den zweiten
Arbeitsmarkt wird diese mittel-
bare Auswirkung berufsstän-
discherseits positiv bewertet.

Vermittlungsausschuss
angerufen

Im Vermittlungsausschuss
einigte man sich bei den Mini-
jobs auf eine Förderung und
Neujustierung geringfügiger
Beschäftigungsverhältnisse bis
400 € beziehungsweise
Beschäftigungsverhältnisse im
Niedriglohnsektor bis 800 €.
Auch die Förderungen älterer
Arbeitnehmer und die Regelun-
gen zur Scheinselbständigkeit
und zur sogenannten Ich-AG
wurden überarbeitet. Nicht alle
Neuregelungen treten mit den
Hartz-Gesetzen auch zum 
1. Januar 2003 in Kraft. Dies
gilt vor allem für die Bereiche
Zeitarbeit und geringfügige
Beschäftigung.

dem Erwerbsleben bereits mit
55 Jahren möglich, die ein-
schränkungslose Befristung für
ältere Arbeitnehmer ist bereits
auf das 52. Lebensjahr gesenkt
worden; der Verbleib bzw. der
Wiedereinstieg in Arbeit für äl-
tere Arbeitnehmer wird gefördert.

Zeitarbeit und PSA
Die Zeitarbeit in der Bauwirt-

schaft bleibt grundsätzlich ver-
boten, ist jedoch dann erlaubt, 
wenn dreiseitige allgemeinver-
bindlich erklärte Tarifverträge
dies vorsehen.

Verleihbetriebe müssen
zukünftig ihren Arbeitnehmern
ab dem ersten Tag ihres Einsat-
zes bei einer Fremdfirma die
dort geltenden wesentlichen
Arbeitsbedingungen gewähren
(Equal Treatment). Hiervon kann
nur abgewichen werden, wenn
ein Tarifvertrag des Verleihers
dies zulässt, und bei vormals
Arbeitslosen ist es möglich, für
höchstens sechs Wochen einen
Lohn in Höhe des Arbeitslosen-
geldes zu zahlen.

Ich-AG und Minijobs
Zwei neue Instrumente sollen

die Schwarzarbeit bekämpfen
und die Wiedereinstiegsmög-
lichkeiten für Arbeitslose ver-
bessern. Minijobs in privaten
Haushalten sollen gefördert wer-
den. Für eine dreijährige Übergangs-
phase ist eine Förderung der
Existenzgründung über die Ich-
AGs geplant, die bis zu einem
Bruttojahreseinkommen von 
25 000 Euro steuerbegünstigt ist. 

Berufsbildung
Das Berufsbildungsgesetz

soll über den bisherigen Gel-
tungsbereich hinaus auf den
Bereich der Ausbildungsvorbe-
reitung ausgedehnt werden. Der
Erwerb beruflicher Handlungsfä-
higkeit soll dann durch inhaltlich
und zeitlich abgegrenzte Ler-
neinheiten erfolgen. Diese Lern-
einheiten sollen in der Regel
aus den Inhalten anerkannter
Ausbildungsberufe entwickelt
werden. Daneben ist eine Quali-
tätssicherung der Weiterbildung

zungen erreicht werden, denn
es werden nicht bürokratische
und beschäftigungsfeindliche
Überregulierungen abgebaut,
sondern neue geschaffen.

Im Einzelnen sind folgende
Regelungen vorgesehen:

Arbeitsvermittlung
Verschiedene Maßnahmen

sollen für eine schnelle und
zügige Arbeitsvermittlung sor-
gen. Die Pflicht zur frühzeitigen
Arbeitssuche wurde mit der
Sanktion „gestaffelte Abschläge
beim Arbeitslosengeldbezug
wegen verspäteter Meldung“
versehen, und die Zumutbar-
keitsregelungen für die Pflicht
zur Aufnahme angebotener
Arbeit wurden verschärft. Die
Sperrzeittatbestände wurden
überarbeitet, und der Arbeits-
lose trägt zukünftig die Darle-
gungs- und Beweislast, wenn
die Frage zu entscheiden ist, ob
ein wichtiger Grund im Sinne
von § 144 SGB III vorliegt, so
dass ausnahmsweise ein vorlie-
gender Sperrzeittatbestand
(Verlust des Arbeitslosengeldan-
spruchs für bis zu 12 Wochen)
nicht zum Tragen kommt.

Das Arbeitslosengeld wird
zukünftig nicht mehr an jährliche
Lohnentwicklungen angepasst,
und die Arbeitslosenhilfe wird
abgesenkt. Das Unterhaltsgeld
seitens des Arbeitsamtes wirkt
sich zukünftig mindernd auf den
Arbeitslosengeldanspruch bzw.
Arbeitslosenhilfeanspruch aus,
und das Anschlussunterhalts-
geld ist entfallen. 

Beschäftigung 
älterer Arbeitnehmer

Das Gesetz sieht verschie-
dene Maßnahmen für ältere
Arbeitnehmer vor, mit denen die
Möglichkeiten der Frühverren-
tungsinstrumente des SGB III
erweitert wurden. So ist das
vorzeitige Ausscheiden aus

Der gekündigte Arbeitnehmer
hat Anspruch auf Freistellung
mit Lohnfortzahlung zur Stellen-
suche und für Bildungsmaßnah-
men. Diese neue Kostenbelas-
tung für Betriebe ist eine der
Konsequenzen des Ersten und
Zweiten Gesetzes für moderne
Dienstleistungen am Arbeits-
markt, die vom Bundestag
beschlossen worden sind.
Diese geplante Neuregelung ist
auch ein Beweis dafür, dass
Hartz nicht eins zu eins umge-
setzt wurde; denn entgegen
den Hartz-Vorschlägen liegt die
Belastung für die Finanzierung
der Freistellung allein beim
Arbeitgeber. Dagegen sah der
Hartz-Bericht vor, dass der
Arbeitgeber die frühzeitige Inte-
grationsanstrengung durch Frei-
stellung unterstützen sollte und
jeweils die Hälfte der Freistel-
lungszeit von Arbeitgeber und
Arbeitnehmer getragen werden
sollte. So wurde ursprünglich
angeregt, Urlaubsansprüche
bzw. Arbeitszeitguthaben sei-
tens des Arbeitnehmers für die-
sen Fall einzusetzen. 

Dies ist nur eines von vielen
Beispielen, bei denen in we-
sentlichen Bereichen die Um-
setzungsschritte der Vorschläge
aus der Hartz-Kommission
gerade nicht eins zu eins umge-
setzt wurden. Diese Regelung/
Abweichung ist für die Unter-
nehmen besonders schmerz-
haft, da der Faktor Arbeit mit
neuen Kosten belegt wird, ohne
dass eine Gegenleistung einkal-
kuliert werden kann.

Ziele der Gesetze sind eine
nachhaltige Beschleunigung der
Vermittlung in Arbeit, eine Ver-
besserung der arbeitsmarktpoli-
tischen Instrumente und der
Organisationsstruktur der Bun-
desanstalt für Arbeit sowie die
Schaffung neuer Arbeitsplätze.
Es bestehen große und berech-
tigte Zweifel, ob diese Zielset-

Details über die Auswirkungen auf die Branche

Neue Belastung für GaLa-
Bau-Betriebe durch Hartz

Die Eigenständigkeit des Tarifvertrages ist bedroht

Fördert die Gewerkschaft 
Arbeitslosigkeit?

auch anwendet. Insoweit ist zu
befürchten, dass in bestimmten
Bundesländern eine ganze
Branche von Aufträgen der
öffentlichen Hand ausgeschlos-
sen wird. Es kann auch passie-
ren, dass man, trotz Tariftreue,
eine Sperre von drei Jahren für
öffentliche Aufträge bekommt.

Landesverbände laufen Sturm
Die Landesverbände in den

betroffenen Bundesländern sind
– unabhängig von der Verfas-
sungs- und Gesetzeswidrigkeit
der jeweiligen Tariftreuegesetze
– insbesondere unter diesem
Aspekt Sturm gelaufen und
haben auf die Konsequenzen
einer solchen Regelung auf-
merksam gemacht. In Nieder-
sachsen ist das Gesetz be-
schlossen worden, so dass dort
lediglich die Möglichkeit bleibt,
in den noch zu erarbeitenden
Rechtsverordnungen und den
notwendigen Verwaltungsvor-
schriften positiv Einfluss zu neh-
men, um in der Praxis die nach-
teiligen Auswirkungen so gering
wie möglich zu halten.

Auch in NRW und Bremen
besteht zurzeit wenig Aussicht
auf Erfolg, die SPD-geführten
und gewerkschaftsseitig beein-
flussten Regierungen umstim-
men zu können. In Schleswig-
Holstein bleibt die Hoffnung,
dass die Regelung zur Abgren-
zung sich überschneidender
Tarifverträge, die bisher keine
Repräsentativität als Maßstab
vorsieht, nicht eingeführt wird.

Egon Schnoor zieht folgen-
des Fazit: „Egal, wie sicher die
Arbeitsplätze im GaLaBau sind,
die IG BAU will uns auf Bautarif
trimmen, koste es was es wolle.
Dies ist zusammen mit den
Regierungen der entsprechen-
den Länder aus meiner Sicht
ein Bündnis für Arbeitslosig-
keit.“

Informationen
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nerische Arbeiten ausführen.
Dabei handele es sich vorrangig
um die Bereiche Landschafts-
pflege und Kommunalarbeiten
sowie zunehmend auch um
Tätigkeiten im privaten Haus-
gartenbereich. Weiterhin führte
Eipeldauer aus, dass dieser
Zustand nicht nur bei den
Betrieben in Österreich große
Unzufriedenheit schaffe. Diese
Unzufriedenheit sei begründet in
einer Reihe von Subventionen
wie steuerlichen Erleichterun-
gen, die der Gesetzgeber den
landwirtschaftlichen Unterneh-
men eingeräumt hat, die für die
gewerblichen Unternehmen des
GaLaBaues aber nicht oder nur
eingeschränkt gelten. Ausge-
stattet mit diesen Vergünstigun-
gen treten nun Maschinenringe
bei der Vergabe von Land-
schaftspflegearbeiten in unglei-
che Konkurrenz zu den
gewerblichen Anbietern des
Garten- und Landschaftsbaues.
In diesem Zusammenhang hat
Eipeldauer ein Urteil des Land-
gerichtes Linz (Österreich)
begrüßt, welches einem
Maschinenring untersagt, Gar-
ten- und Landschaftspflegear-
beiten, für die eine Gewerbebe-
rechtigung für das Gärtnerge-
werbe erforderlich ist, auszufüh-
ren. Denn wenn ein Maschinen-
ring Aufträge zur Grünpflege
von seiner Gemeinde über-
nimmt und dafür auch Maschi-

nen anschafft, dann übt er
damit ein Gewerbe aus. Diese
Tätigkeit muss dann auch als
Gewerbe angemeldet und
gewerbesteuerpflichtig gemacht
werden, so Eipeldauer.

Schließlich ging BGL-Haupt-
geschäftsführer Dr. Hermann
Kurth auf die Schwierigkeiten
beim Zustandekommen des
sektoralen sozialen Dialogs im
Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau ein. Er führte
aus, dass die ELCA die erfor-
derlichen Voraussetzungen für
einen sektoralen sozialen Dialog
zwischen den Partnern auf
europäischer Ebene erfüllt. Der
Sozialpartner, die Europäische
Gewerkschaft für Agrikultur,
Umwelt und Tourismus (EFA),
sei jedoch sehr unzuverlässig
und verschleppe entsprechende
Verabredungen. Darauf grün-
dete Kurth die Bitte, ob es nicht
möglich sei, der ELCA schon
vor dem Beginn des sozialen
Dialogs eine Unterstützung
zukommen zu lassen. Die
anschließend geführten Diskus-
sionen mit den Abgeordneten
des Europäischen Parlaments
trugen zum Erfolg des Abends
und der Vertiefung des Ver-
ständnisses für die Belange der
Unternehmen im grünen
Bereich bei.
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Europa rückt näher
zusammen – das 
ist auch die Ent-

wicklung der 
Branche. Noch nie

gab es so viele 
Anliegen und so viel

Übereinstimmung. 

FÜNFTER PARLAMENTARISCHER ABEND DER ELCA IN BRÜSSEL

Mehr Europa
für die grüne
Branche 

Kurze Statements zu aktuel-
len berufsständischen Themen
und gute Gespräche in ange-
nehmer Atmosphäre kennzeich-
neten den fünften Parlamentari-
schen Abend der ELCA am 
4. Dezember 2002 in Brüssel. 

Unter bewährter Regie von
ELCA-Präsident Antoine Berger
aus der Schweiz informierten
die Präsidenten und Vizepräsi-
denten der Landschaftsgärtner
aus Dänemark, Deutschland,
Österreich, Belgien, Holland und
England über verschiedene
Themen mit europäischer
Dimension. Dabei ging es um
die öffentliche Daseinsvorsorge,
das gemeinsame Vokabular für
öffentliche Aufträge, CPV, den
sektoralen sozialen Dialog, die
EU-Abgasrichtlinie, die Konkur-
renzsituation gewerblicher
Betriebe mit Maschinenringen,
Basel II sowie um Fragen der
internationalen Statistik.

Erstmals wurde eine derart
weite Themenpalette in ver-
schiedenen Sprachen vorgetra-

gen und anschließend mit den
Mitgliedern des europäischen
Parlaments und führenden
Beamten des Parlaments und
der EU-Kommission diskutiert.
Diese Vielfalt berufsständischer
Anliegen resultiert in erster Linie
aus den zahlreichen Aktivitäten
der ELCA in beinahe allen politi-
schen Bereichen. Zur Unterstüt-
zung der landschaftsgärtneri-
schen Position, Anregungen
und Forderungen, wurden alle
angesprochenen Themen auch
in schriftlicher Form den Abge-
ordneten in ihrer jeweiligen Mut-
tersprache übergeben. Diese
Vorgehensweise hat sich sehr
bewährt, da sich so die oftmals
schwierigen Sachverhalte sehr
viel besser nachvollziehen las-
sen.

Zum Auftakt des Abends
begrüßte Antoine Berger, Präsi-
dent der ELCA, die Abgeordne-
ten des Europäischen Parla-
ments sowie die Beamten der
EVP-Fraktion und der Europäi-
schen Kommission. Besonders

dankte Berger Frau MdEP
Astrid Lulling für ihr Engage-
ment in ihrer Luxemburger Hei-
mat, denn sie hat die dortigen
Landschaftsgärtner-Kollegen
ermuntert, der ELCA beizutre-
ten. Im Sommer 2002 konnte
der Luxemburger Verband als
12. Mitglied der ELCA aufge-
nommen werden. Außerdem ist
Berger zuversichtlich, dass in
Kürze auch Irland einen Antrag
auf Mitgliedschaft stellen wird.

Werner Küsters, Präsident
des BGL, bedankte sich für die
mittelstandsfreundliche Strate-
gie der EU bei „Basel II", denn
die EU-Kommission und zumin-
dest große Teile des europäi-
schen Parlaments setzen dar-
auf, bei der Kreditvergabe kleine
und mittlere Unternehmen so zu
behandeln wie private oder
sogenannte Endkunden. Dies
hätte zur Folge, dass die Kredit-
institute selbst weniger Kapital
rückstellen müssten und somit
die Kreditkosten günstiger sein
könnten. Küsters hofft, dass

dieser gute Vorschlag 1:1
umgesetzt wird.

Dietrich Kusche, Berlin, neu
gewählter Präsident des Euro-
pean Arboricultural Council
(EAC), informierte über Aufbau,
Organisation und Aktivitäten
des Europäischen Baumpflege-
rates. Weiter ging er auf die
EU-Abgasrichtlinie für mobile
Geräte und Maschinen ein und
wies darauf hin, dass diese
Richtlinie vor allem auf Rasen-
mäher, Motorkettensägen,
Heckenschneider, Rasentrim-
mer, Erdbohrer, Pumpen und
Schneidemaschinen zutrifft.
Kusche erwartet, dass durch
die EU-Abgasrichtlinie eine Ver-
besserung der Arbeitsbedin-
gungen entsteht. Denn beson-
ders die Abgase von kleinen
handgehaltenen Zweitaktmoto-
ren haben einen hohen Schad-
stoffanteil. Er sieht allerdings
auch Probleme: Denn es ist
davon auszugehen, dass die
Motoren größer und schwerer
werden müssen, um bei redu-
zierten Drehzahlen saubere
Abgase zu erreichen. Speziell
nennt er Produkte der Firma
Stihl, die Probleme hat, die grö-
ßeren Motoren so in kleine
Maschinen einzubeziehen, dass
sie für den Landschaftsgärtner
handhabbar bleiben. Dennoch
hofft er, dass es gemeinsam mit
der Industrie gelingen wird,
geeignete konstruktive Lösun-
gen zu finden.

Dr. Andreas Merz, externer
Verbandsanwalt aus Stuttgart,
problematisierte die öffentliche

Daseinsvorsorge mit Blick auf
die wirtschaftliche Betätigung
von öffentlichen Einrichtungen.
Dazu stellte er fest, dass sich
auf allen Ebenen der Europäi-
schen Gemeinschaft Diskussio-
nen zu Fragen der Daseinsvor-
sorge und zum Wettbewerb in
Europa entwickeln. Insbeson-
dere die Betriebe des Garten-,
Landschafts- und Sportplatz-
baues sehen sich in Konkurrenz
zu öffentlichen Unternehmen
einem unfairen Wettbewerb
ausgesetzt, da öffentliche Un-
ternehmen gegenüber privaten
verschiedene Wettbewerbsvor-
teile haben und zum Beispiel
keinem Insolvenzrisiko unterlie-
gen, so Andreas Merz. Gleich-
zeitig weitet sich die Konkurrenz
öffentlicher Unternehmen auf-
grund der notorisch unzuläng-
lichen Finanzausstattung der
Gemeinden stetig aus. Deshalb
sei es wichtig, dass in weiteren
Diskussionen auf Gemein-
schaftsebene sichergestellt
wird, dass bestehende Rege-
lungen der nationalen Wirt-
schaftspolitik nicht beeinflusst
werden, so dass zum Beispiel
die Nachrangigkeit der wirt-
schaftlichen Betätigung der
öffentlichen Hand beibehalten
bleibt. Daraus ergibt sich die
Forderung der ELCA, ein klares
Bekenntnis zum fairen Wettbe-
werb, der grundsätzlich in
marktwirtschaftlichen Strukturen
von privaten Unternehmen aus-
geführt werden muss. Ein Indivi-
dualrechtsschutz privater Unter-
nehmen gegenüber öffentlichen

Unternehmen muss dabei gesi-
chert sein, so Andreas Merz.

Nico Wissing aus den
Niederlanden, Leiter des
Arbeitskreises der Betriebe,
berichtete über erste Erfolge
der ELCA hinsichtlich der richti-
gen Einordnung und vollständi-
gen Nennung landschaftsgärt-
nerischer Tätigkeiten in der
europäischen Statistik NACE
und der UN-Statistik ISIC. Zwar
konnte nicht erreicht werden,
dass der Garten- und Land-
schaftsbau eine eigene Ord-
nungsziffer in beiden genannten
Statistiken erhielt, jedoch seien
alle landschaftsgärtnerischen
Tätigkeiten zusammenhängend
genannt, so Nico Wissing.
Potenzielle Auftraggeber könn-
ten sich so an einer Stelle über
das Gesamttätigkeitsspektrum
des Garten- und Landschafts-
baues informieren. Bis zum
Jahre 2007 soll nun sowohl die
europäische Statistik NACE als
auch die UN-Statistik ISIC mit
der nordamerikanischen Statik
NAICS kompatibel gemacht
werden. Wissing bittet Kommis-
sion, Parlament und das euro-
päische statistische Amt um
Unterstützung dieses Anliegens.

Herbert Eipeldauer aus
Österreich kritisierte den unfai-
ren Wettbewerb zwischen den
gewerblichen Betrieben des
Garten- und Landschaftsbaues
und den Maschinenringen. So
führte er aus, dass Betriebe des
Garten- und Landschaftsbaues
zunehmend Maschinenringen
begegnen, die landschaftsgärt-

Antoine Berger eröffnet den
Parlamentarischen Abend

Dietrich Kusche erwartet Proble-
me durch EU-Abgas-Richtlinie

Renate Sommer, Abgeordnete des Europaparlaments, 
und Werner Küsters im Gespräch über Basel II

Dr. Hermann Kurth über den
sektoralen sozialen Dialog

Karlheinz Zachmann, Statisti-
ker der Europ. Kommission

Paul Kerr, Generalsekretär des
britischen Verbandes BALI

Herbert Eipeldauer kritisiert
ungleichen Wettbewerb



9

Aktuell

Landschaft bauen und gestalten 01/03Landschaft bauen und gestalten 01/03

8

Thema des Monats

Kommentar

Liebe Leserinnen und Leser,
sehr gerne nutze ich die

Gelegenheit, anlässlich des
Schwerpunktberichtes über
den Parlamentarischen Abend
der ELCA in Brüssel die briti-
sche Sichtweise zum Problem-
feld Common Procurement
Vocabulary (CPV, Gemeinsa-
mes Vokabular für öffentliche
Aufträge) darzulegen. Überein-
stimmend mit der Position der
ELCA ist auch der britische
Verband der Landschaftsbau-
industrie der Ansicht, dass das
sogenannte „Gemeinsame
Vokabular für öffentliche Auf-
träge“, das „Common Procure-
ment Vocabulary – CPV“, wel-
ches das europaeinheitliche
Klassifikationssystem für öffent-
liche Aufträge in der EU dar-
stellt, äußerst mangelhaft ist.
Diese Kritik an der CPV habe
ich auch in Brüssel vorgetra-
gen.

Doch konkret: Um welche
Leistung geht es?

Es sind z.B. Einkaufsleistun-
gen – von der Nähnadel bis zur
„Metallbaukonstruktion und
Teile davon, vorgefertigte
Gebäude ausgenommen“. Das
können Dienstleistungen sein –
vom Architektenwettbewerb bis
hin zum Wasseraufspürdienst.
Und das können Bauleistungen
sein – hier geht die Liste von
Sprengarbeiten bis zum Ver-
gnügungspark, vom Hunde-
zwinger bis zum Unterwasser-
tunnel oder Wasserkraftwerk.

Informationen

Insgesamt umfasst die CPV
ungefähr 10.000 Stichworte. 

Die CPV ermöglicht Auftrag-
gebern, einen Auftragsgegen-
stand genau zu beschreiben.
Potenzielle Auftragnehmer sol-
len mit dieser Nomenklatur pro-
blemlos ermitteln können, wel-
che Ausschreibungen für sie
von Interesse sind. Das heißt,
die CPV soll zu Offenheit und
Transparenz im europäischen
Beschaffungswesen beitragen.
Sie soll den fairen Wettbewerb
sicherstellen und sie soll die
Zusammenarbeit zwischen Auf-
traggebern und Auftragneh-
mern erleichtern.

Das ist gut.
Wichtig ist, dass die CPV

den Gegebenheiten der Praxis
entspricht. Das heißt, Leistun-
gen müssen so beschrieben
und Teilleistungen so zusam-
men gefasst sein, dass ein Auf-
traggeber die geforderte Leis-
tung mit möglichst wenigen
Stichworten beschreiben kann
und ein potenzieller Auftragneh-
mer sich um diese spezielle
Leistung bewerben kann.

Will z.B. ein Auftraggeber
einen Kleinbus kaufen, so will
er dieses spezielle Stichwort
finden und sich diesen Kleinbus
nicht aus Motor, Karosserie,
Bremsbelag usw. zusammen
stellen müssen. Das geht auch.
Die CPV enthält Stichworte
sowohl für den Kleinbus als
auch für die einzelnen Ele-
mente.

Für unseren Bereich des
Landschafts- und Sportplatz-
baus ist die CPV dagegen
äußerst mangelhaft.

Der Auftraggeber, der eine
Grünanlage oder einen Sport-
platz bauen lassen will, findet
hierzu kein spezifisches Stich-
wort. Er muss vielmehr die Ein-
zelleistungen ausschreiben,
z.B. die Erdarbeiten, die Ober-
bauarbeiten, die Pflanzarbeiten,
die Wegebauarbeiten usw. usw.
Das ist praxisfremd.

Die ELCA fordert deshalb
schon seit längerem eine Über-
arbeitung der CPV für den
Bereich der Landschafts- und
Sportplatzbauarbeiten. Unsere
öffentlichen Auftraggeber teilen
diese Auffassung. Es ist also
ein gemeinsames Anliegen 
aller am Bau von Grünanlagen
und Sportplätzen Beteiligten,

hier die CPV zu ändern.
Die ELCA hat erst kürzlich

die Kommission angeschrieben,
und der zuständige Referatslei-
ter Herr Stamatopoulos hat uns
daraufhin ein Gespräch zu die-
sem Thema angeboten. Dafür
danken wir. Wir würden es sehr
begrüßen, wenn auch Sie unser
Anliegen unterstützen und wir
so zu Lösungen bei der CPV
kommen, die den Erfordernis-
sen der Praxis entsprechen.
Ihr Paul Kerr

Paul Kerr, Generalsekretär der British Association 
of Landscape Industries (BALI) 

Ein einheitliches
Vokabular ist Vor-
aussetzung dafür,
dass Arbeitgeber
und Landschafts-

gärtner besser
zusammenarbeiten

EIN KOMMENTAR DES BRITISCHEN GALABAU-GESCHÄFTSFÜHRERS

Eine Sprache 
für 10.000 Stich-
wörter gesucht

Machen Sie mit und bewer-
ben Sie sich ab sofort um den
Preis „GaLaBau-Werbeprofi
2003“. Der BGL sucht Ga-
LaBau-Betriebe, die Maßnah-
men aus der Werbekampagne
am besten und effektivsten für
ihre eigene Unternehmenswer-
bung eingesetzt haben. Haben
Sie seit Beginn der GaLaBau-
Werbekampagne im Juni 2002
einige von den Vorschlägen aus
dem Ordner zur Werbekam-
pagne umgesetzt oder eigene
Ideen entwickelt, die sich am
Stil der Kampagne orientieren?
Dann nichts wie los! Wir sind
gespannt auf Ihre Einsendung
und freuen uns auf eine rege
Beteiligung.

Gesucht werden GaLaBau-
Betriebe, die mehrmals Werbe-
maßnahmen umgesetzt haben,
da Werbung bekanntermaßen
nur dann richtig wirken kann,
wenn sie regelmäßig stattfindet.
Egal ob Sie Anzeigen geschaltet
haben, eigene Mailings, Kun-
denbriefe oder Faltblätter
gestaltet haben, oder andere
Publikationen mit den Kernele-
menten der Werbekampagne
umgesetzt haben: Füllen Sie
einfach den Fragebogen aus,
den wir Ihnen bis Ende Januar

zuschicken, und schon sind Sie
mit dabei. Oder bewerben Sie
sich einfach direkt im  Internet
unter www.galabau.de. 

Wichtig ist dabei, dass Sie
Ihre Werbeaktivitäten belegen
und uns Ihr Material zuschi-
cken. Zudem müssen die Maß-
nahmen optisch eindeutig an
die Gestaltung der Werbekam-
pagne angelehnt sein. Die
Bewertung der eingereichten
Unterlagen übernimmt eine vom
BGL berufene Jury.  

Voraussetzung für die Teil-
nahme an dem Wettbewerb 
ist, dass Sie die Werbekam-
pagne unterstützen. Zudem
müssen Ihre Unterlagen inklu-
sive der Belegexemplare bis
zum 30. Juni 2003 bei uns ein-
gegangen sein. Die feierliche
Preisverleihung zum „GaLaBau-
Werbeprofi 2003“ findet im
Rahmen des 5. BGL-Verbands-
kongresses am 20. September
2003 in Rostock statt. Den
Gewinnern winken attraktive
Preise.

Häufig werden die Vor-
schläge aus dem Ordner

zur GaLaBau-Werbe-
kampagne als Basis für

eigene Ideen genutzt. So
hat der VGL Bayern im Stil

der Kampagne ein Falt-
blatt mit den Betrieben

herausgegeben. – Haben
Sie ähnliche Ideen umge-
setzt und damit Erfolg bei

Ihren Kunden? Dann be-
werben Sie sich als „GaLa-

Bau-Werbeprofi 2003“.

Das Flugblatt des GaLaBau-Betriebes Ferchland erregt garantiert Auf-
sehen. Mit den Daten auf den CDs zur GaLaBau-Werbekampagne ent-
stand ohne großen zeitlichen und finanziellen Aufwand ein profes-
sioneller farbiger Handzettel, der Neugier bei potenziellen und beste-
henden Kunden weckt. – Eine gelungene Umsetzung der Vorlagen.

Das können Sie auch. Machen Sie mit!

GaLaBau-Werbeprofis
gesucht! Es winken Preise
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Recht und Steuern

Service

In Zusammenarbeit mit der
Bundesregierung hat die Kredit-
anstalt für Wideraufbau KfW
das Förderprogramm Kapital für
Arbeit entwickelt. Das geschah
zur Begleitung der Vorschläge
der Hartz-Kommission und
bereits vor der
Umsetzung des
Hartz-Konzeptes
durch das
Erste und
Zweite Gesetz
für moderne
Dienstleistun-
gen am Arbeits-
markt.  

Das Programm soll
helfen, die Einstellung von
Arbeitslosen nicht an Kapital-
mangel scheitern zu lassen.
Zudem zielt es darauf ab,
Finanzierungshemmnisse mittel-
ständischer Unternehmen abzu-
bauen und ihre Kapitalstruktur
zu stärken.

Das Programm wendet sich
an mittelständische Unterneh-
men. Es setzt voraus, dass ein
Arbeitsloser dauerhaft einge-
stellt wird. Ist diese Vorausset-
zung erfüllt, kann ein Finanzie-

rungspaket in Höhe von maxi-
mal 100.000 € je eingestelltem
Arbeitslosen beantragt werden.
Gleichermaßen gilt das Angebot
für Personen, die von Arbeitslo-
sigkeit bedroht bzw. geringfügig

beschäftigt sind. Entschei-
dendes Kriterium für ei-

ne Zusage der KfW
ist die Zukunftsfä-
higkeit des Unter-
nehmens, so
dass Umschul-
dungen ausge-

schlossen sind.
Die Mittel können

für alle Investitionsfor-
men genutzt werden, so

u.a. auch für die Schaffung von
Arbeitsplätzen und Qualifizie-
rungsmaßnahmen. Finanziert
werden bis zu 100 % der Vor-
habenkosten, jedoch höchstens
100.000 € pro Arbeits- bzw.
50.000 € pro Teilzeitverhältnis.

Mehr Informationen über die
weiteren Rahmenbedingungen
und die Zinssätze zum Pro-
gramm Kapital für Arbeit finden
Sie auf der Homepage der Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau:
www.kfw.de

Landschaft bauen und gestalten 01/03Landschaft bauen und gestalten 01/03

10

Informationen

Aktuell

Die Architektur der Stadt 
Chicago ist grandios. Dachbe-
grünungen kann man jedoch an
einer Hand abzählen. Doch es
tut sich was im Land der unbe-
grenzten Möglichkeiten. Ein
Expertenforum erkennt großes
Marktpotenzial für Risikofreu-
dige...

Chicagos Bauten sind gigan-
tisch, denn Chicago wollte alles
in den Schatten stellen – New
York und den Rest von Ame-
rika. Rekorde sind legendär.
Hier gibt es die größten Kunst-
plastiken und den ersten 
Mc Donald’s. Von hier kommen
die Spare Ribs, die Blues-Musik
und die Chicago Bulls. 

Berühmte Architekten präg-
ten die Skyline der Stadt. Sie
schufen kolossale Hochhäuser
und statteten sie im Innern mit
feinen und luxuriösen Details
aus. Der erste Wolkenkratzer,
dem ein Stahlskelett Stabilität
verlieh, wurde 1855 in Chicago
gebaut. Der Sears Tower ist mit
434 m das zweithöchste Ge-
bäude der Welt. Chicagos See
ist der Lake Michigan. Vom Ufer
wirkt er wie ein Meer, das sich
bis zum Horizont erstreckt.
Dem Seeufer verdankt Chicago
auch 29 Strände, 8 Yachthäfen
und 750 ha Parkanlagen, u.a.
auch den Grant Park, einen
beliebten Freizeittreff.

Trotz all dieser Superlative
und trotz der wegweisenden
Architektur von Mies van der
Rohe, Helmut Jahn oder Frank
Lloyd Wright gab es bis vor
wenigen Jahren allerdings eines
nicht – nämlich begrünte
Dächer. Diese Tatsache ist
erstaunlich, da viele tausend
Flachdächer ein riesiges Begrü-
nungspotenzial böten. Erst im
Frühjahr 2000 wurde mit der
Chicago Cityhall eine der ersten
Dachbegrünungen der Stadt
fertig gestellt. Dieses ca. 3.000
m2 große Areal weist sowohl
extensive, einfache intensive
und intensive Dachgrünflächen
auf. Die Kosten des Projekts
waren beeinflusst von dem
Beschluss, ein Gründach auf
einem prominenten Gebäude zu
errichten, das gleichzeitig auch
ein Beispiel der Stadt für mo-
derne Technologien der Bau-
werksbegrünung darstellt. Die
Dachbegrünung des Rathauses
ist insofern auch ein besonde-
res Referenzobjekt für die Idee
der Dachbegrünung. Denn das
grüne Dach des ehrwürdigen
Gebäudes ist durch die vielen
Fenster benachbarter Hochhäu-
ser einsehbar. Gleichzeitig ist
die Dachbegrünung des Rat-
hauses auch ein Bekenntnis der
Stadtverwaltung für einen be-
ginnenden Umdenkprozess in

Hochhäuser und Grün, das ist kein Widerspruch

Think Big – Wolkenkratzer mit grünem Dach in Chicago
Die Umsetzung der Hartz-Kommissions-Ideen 

Neue Zuschüsse für die 
Einstellung Arbeitsloser

Richtung ökologische Bau-
werksbegrünung. 

So wundert es auch nicht,
dass man sich weit über Chica-
gos Grenzen hinaus für dieses
Dach, sowie für bau- und vege-
tationstechnische Grundlagen
der Dachbegrünung im Allge-
meinen interessiert. Dem hohen
Informationsbedürfnis zur Dach-
begrünung folgend wurde daher
von Gründachpionier Charlie
Miller von der Firma Roofscapes
inc. mit Sitz in Philadelphia im
November 2002 ein erstes
Fachseminar zur Dachbegrü-
nung organisiert. Circa 70 Teil-
nehmer, hauptsächlich Planer,
Baumschulisten und Ausfüh-
rungsbetriebe aus ganz Ame-
rika kamen nach Chicago, um
Details über Dachgrünprojekte,
Systeme und Fachorganisatio-
nen zu erfahren. Dabei wollte
man auch besonders von den
Erfahrungen, die in Österreich
und Deutschland gesammelt
wurden, profitieren. Die deut-
sche Delegation, bestehend aus
Jörg Breuning von der Jörg
Breuning GmbH, Stuttgart,
Christoph Bienger und Christian
Lang von der Firma Bienger
GmbH, Freiburg, Uwe Harz-
mann von der Optigrün interna-
tional AG in Krauchenwies und
Dr. Michael Henze vom BGL
sowie Thomas Pree aus Öster-

reich konnten unter Moderation
von Charlie Miller viele Anregun-
gen geben und kritische Fragen
beantworten.

Es blieben allerdings auch
einige Fragen offen. So konnte
man beispielsweise keine kon-
kreten Schritte in Bezug auf die
Entwicklung und Förderung der
Dachbegrünung in Amerika
festlegen. Auch hinsichtlich not-
wendiger Öffentlichkeitsarbeit
zur Dachbegrünung wurden
keine Beschlüsse gefasst.

Es bleibt also festzustellen,
dass nicht nur in Chicago ein
riesiges Potenzial für Dachbe-
grünungen besteht. Erst wenige
Experten haben sich bietende
Chancen und Möglichkeiten
erkannt. Entsprechendes Enga-
gement deutscher Fachleute
wäre also abzuwägen, denn
den Pionieren der Dachbegrü-
nung in Amerika winken zur Zeit
hohe Preise für Produkte und
Dienstleistungen. Doch ein
wenig Risikofreude müssen sie
schon mitbringen ... 

Steuertermine Januar 2003

Lohnsteuer Dezember 2002 10. Januar 15. Januar
Lohnkirchensteuer 4. Quartal 2002
Solidaritätszuschlag Jahr 2002

Umsatzsteuer Dezember 2002 10. Januar 15. Januar 
ohne Frist-
verlängerung

Umsatzsteuer November 2002 10. Januar 15. Januar
mit Frist-
verlängerung

Einkommensteuer 4. Quartal 2002 10. Januar 15. Januar

... wer hätte das vermutet? 

Grüne Dächer inmitten von Wolkenkratzern ...

Drei Europäer in Chicago: Christian Lang (Schallstadt), Jörg Breuning
(Stuttgart), Thomas Pree (Österreich) vor der Skyline 

Fachleute aus USA, Österreich und Deutschland
interessieren sich für das Gründach der Chicago City Hall

Gespannte Atmosphäre im Seminarraum

Bitte beachten: 
Regionale Feiertage sind nicht berücksichtigt!

Die Schonfrist gilt nicht bei Barzahlung oder bei 
der Übergabe oder Übersendung von Schecks.
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Seit kurzem ist es in aller
Munde: Das sogenannte Steu-
ervergünstigungsabbaugesetz
(SteVABG), das insbesondere
beim Mittelstand zu einer mas-
siven Steuermehrbelastung füh-
ren wird. Das Kabinett hat den
Gesetzesentwurf bereits abge-
segnet, am 21. Februar soll das
Gesetzgebungsverfahren abge-
schlossen sein. Im folgenden
kann aus Platzgründen nur ein
kurzer Überblick der Verände-
rungen bei der betrieblichen
Besteuerung gegeben werden.
Die Darstellung orientiert sich an
den branchenüblichen Bedürf-
nissen; deshalb wird z.B. auf
die Erläuterung von Änderungen
des Außensteuergesetzes
u.s.w. verzichtet. 

Im Anschluss an die Über-
sicht der zu erwartenden Ände-
rungen wird noch kurz auf die
Entwicklung im Bereich des §
370a AO seit der Besprechung
in 'Landschaft bauen und
gestalten' 6/2002 eingegangen. 

Wer bislang noch nicht sei-
nen Steuerberater aufgesucht
hat, sollte dies umgehend nach-
holen – natürlich auch, um sich
über die zahlreichen steuer-
lichen Änderungen im privaten
Bereich (z.B. bei privaten Ver-
äußerungsgeschäften, Einkünf-
ten aus Vermietung und Ver-
pachtung sowie Schenkungen)
einen Überblick zu verschaffen.
Nur so ist gewährleistet, dass
man sich rechtzeitig auf die
neuen Regelungen einstellen
kann und immer auf dem
neuesten Stand ist.

Der Gesetzesentwurf und
eine zusammenfassende Dar-
stellung der geplanten Verände-
rungen sind auf der Seite des
Bundesfinanzministeriums unter
www.bundesfinanzministerium.de
abrufbar. Diese Seite wird stän-
dig aktualisiert – was auch drin-
gend nötig ist, da sich erfah-
rungsgemäß während des

Notizen zum Steuervergünstigungsabbaugesetz

Der Wohlfahrtsstaat
frisst seine Kinder?

Gesetzgebungsverfahrens noch
zahlreiche Änderungen und
Korrekturen ergeben.

Zu beachten ist ferner, dass
die dargestellten Änderungen,
soweit sie Ansatz und Bewer-
tung von Posten der Steuerbi-
lanz betreffen, nicht zwangsläu-
fig auch in der Handelsbilanz
nachvollzogen werden dürfen.
Insoweit kann es zu Abwei-
chungen zwischen Handels-
und Steuerbilanz kommen.

Der vom Kabinett verab-
schiedete Gesetzesentwurf
(Stand: 20.11.2002) sieht insbe-
sondere folgende Maßnahmen
vor: 

Einkommensteuer
Private Nutzung von betrieb-

lichen Fahrzeugen: Hier wird
der Vom-Hundert-Satz bei der
Listenpreisregelung um 50%
von 1% auf 1,5% angehoben.
So mancher Betriebsinhaber
sollte diese Erhöhung zum
Anlass nehmen abzuwägen, ob
es sich nicht doch lohnt, von
der pauschalen Versteuerung
auf die Führung eines Fahrten-
buchs umzusteigen. Dies gilt im
übrigen auch für Arbeitnehmer
mit privater Dienstwagennut-
zung. Ein leichter Hoffnungs-
schimmer zeichnet sich aller-
dings ab: Der niedersächsische
Ministerpräsident Gabriel macht
sich seit neuestem für die 
Beibehaltung des 1%-Ansatzes
stark.

Abzugsverbot für Geschenk-
aufwendungen: Nach der
Gesetzesbegründung soll das
geplante Abzugsverbot nur
dann nicht greifen, wenn die
Zuwendung vom Empfänger
ausschließlich betrieblich
genutzt wird. Das Abzugs-
verbot gilt ferner nicht für so-
genannte Streuwerbeartikel
(Verteilung insbesondere von
Werbeartikeln von geringem
Wert an eine Vielzahl häufig

nicht individualisierbarer Emp-
fänger).

Abschaffung der Vereinfa-
chungsregelung für die Ab-
schreibung beweglicher Wirt-
schaftsgüter: Die auch für Gala-
bau-Betriebe günstige Halbjah-
resregelung soll durch die zei-
tanteilige Abschreibung be-
weglicher Anlagegüter ersetzt
werden.

Abschaffung der Rückstellun-
gen für Jubiläumsaufwendun-
gen: Diese Rückstellungen dür-
fen nicht mehr gebildet werden;
damit sind nun auch Jubiläums-
rückstellungen verboten, die
bislang die Voraussetzungen
des § 5 Abs. 4 EStG in der
noch geltenden Fassung erfüllt
haben. Der Gesetzesentwurf
sieht deshalb vor, dass diese
Rückstellungen ab dem ersten,
nach dem 31.12.2002 enden-
den Wirtschaftsjahr aufzulösen
sind; die Auflösung bestehender
Rückstellungen kann immerhin
über drei Jahre verteilt vorge-
nommen werden.

Verminderung der Abschrei-
bung von Gebäuden im Be-
triebsvermögen, die nicht zu
Wohnzwecken dienen auf 2%:
Wurde allerdings vor dem
1.1.2003 ein Bauantrag einge-
reicht bzw. über ein solches
Gebäude ein Kaufvertrag abge-
schlossen, gilt eine Bestands-
schutzregelung: In diesen Fällen
darf auch zukünftig noch nach
dem alten AfA-Satz (3%) abge-
schrieben werden.

Verluste aus atypisch stillen
Gesellschaften und (Unter-)
Beteiligungen an Kapitalgesell-
schaften sind ab 2003 nur noch
mit Gewinnen aus derselben
Beteiligung verrechenbar.

Veräußerer von Beteiligungen
an Kapitalgesellschaften i.S.v. §
17 EStG erzielen gewerbliche
Einkünfte; der Vorrang von § 23
EStG bei privaten Veräuße-
rungsgeschäften wird insoweit
aufgehoben.

Körperschaftsteuer
Neuregelung des Verlustab-

zugs bei Kapitalgesellschaften:
Beim Verlustvortrag wird der

Verlustabzug ab 2003 auf die
Hälfte der Einkünfte einge-
schränkt. Altverluste aus der
Zeit vor dem 1.1.1999 können
noch bis zur Hälfte des
Gesamtbetrags der Einkünfte
geltend gemacht werden.

Des Weiteren soll bei Kapital-
gesellschaften der Verlustabzug
bei Mantelkäufen neu geregelt
werden; eine Verschärfung der
die Besteuerung von Organ-
schaften betreffenden Vorschrif-
ten ist beabsichtigt.

Streckung der Minderung der
Körperschaftsteuer aufgrund
von Gewinnausschüttungen:
Die Minderung soll nicht mehr
1/6 der Gewinnausschüttung
betragen, sondern nur noch 1/7
– bei gleichzeitiger Beschrän-
kung der Verrechnungsmöglich-
keit des Körperschaftsteuergut-
habens auf die Hälfte der fest-
gesetzten Körperschaftsteuer.
Damit es mit Ablauf des 15-jäh-
rigen Übergangszeitraums nicht
zu einer Quasi-Enteignung des
Betriebs durch Wegfall des
nicht verwendeten Minderungs-
guthabens kommt, entfällt die
Begrenzung im letzten Jahr des
Übergangszeitraums.

Gewerbesteuer
Analog zur Beschränkung

des körperschaftsteuerlichen
Verlustabzugs wird auch die
Geltendmachung eines gewer-
besteuerlichen Verlustvortrags
der Höhe nach begrenzt: Ab
dem Erhebungszeitaum 2003
darf ein Verlustvortrag nur noch
bis zur Hälfte des maßgeben-
den Gewerbeertrags abgezo-
gen werden.

Ab 2003 sollen als Betriebs-
ausgaben abgezogene Miet-
und Pachtzinsen sowie
Leasingraten für bewegliche
Wirtschaftsgüter (!) ohne Aus-
nahme mit 25% dem Gewerbe-
ertrag hinzugerechnet werden.

Die gewerbesteuerliche
Organschaft soll ab Erhebungs-
zeitraum 2003 abgeschafft wer-
den.

Umsatzsteuer
Gartenbauliche Erzeugnisse,

wie z.B. Blumen und Zierpflan-
zen, sollen ab 1.4.2003 mit
dem Regelsteuersatz, d.h. mit
16% besteuert werden.

Durchschnittssatzbesteue-
rung für Land- und Forstwirte:
Der Durchschnittssatz für die
„übrigen Umsätze“ i.S.d. § 24
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG wird
um zwei Prozentpunkte von 9%
auf 7% gesenkt.

Senkung der Vorsteuerpau-
schale für Umsätze der land-
und forstwirtschaftlichen
Betriebe, soweit sie nicht den in
§ 24 Abs. 1 Nr. 1 bezeichneten
Umsätzen zuzurechnen sind,
wird ebenfalls um zwei Prozent-
punkte von 9% auf 7% gesenkt.

Abgabenordnung
Zwar soll die Abgabenord-

nung an mehreren Stellen geän-
dert werden, eine die Doku-
mentation der Geschäftsbezie-
hungen zwischen Betrieb und
nahe stehenden Dritten bzw.
verbundenen Unternehmen
betreffende Gesetzesänderung
ist jedoch besonders umstritten:
Werden die im neuen § 162
Abs. 3 AO näher bezeichneten
Mitwirkungs- und Aufzeich-
nungspflichten verletzt, sieht der
neugefasste § 162 Abs.4 AO
vor, dass für Wirtschaftsjahre,
die nach dem 31.12.2002
beginnen, ein („Straf"-)Zuschlag
zur Steuer festgesetzt werden
kann. Der neue Absatz 4 enthält
die Maßstäbe für die Ermes-
sensausübung durch die Ver-
waltung.

Außenprüfer sollen zukünftig
nach dem Gesetzesentwurf bei
Außenprüfungen gewonnene
Erkenntnisse steuerlich unein-
geschränkt auswerten dürfen.

Entwicklung im Bereich 
des § 370a AO

Nachdem insbesondere
Steuerberater und Rechtsan-
wälte Sturm gegen den mit Wir-
kung vom 28.12.2001 in Kraft
getretenen § 370a AO gelaufen
waren, weil sie in dieser Vor-
schrift zu Recht den Versuch
einer breit angelegten Kriminali-
sierung von Steuerpflichtigen

sahen, wurde der § 370a AO
zumindest in Teilen nachgebes-
sert:

Damit die drastischen
Rechtsfolgen des § 370a AO
eintreten, müssen nunmehr in
großem Ausmaß Steuern ver-
kürzt bzw. auf ungerechtfertigte
Weise Steuervorteile erlangt
worden sein. 

Im Schrifttum gehen die Deu-
tungen der Formulierung „in
großem Ausmaß“ beträchtlich
auseinander; Beträge zwischen
10.000 € und 1 Mio. € (mit der
Tendenz zu einem mindestens
6-stelligen Betrag) werden
genannt. Die Ungewissheit, ab
wann ein rechtsfolgenauslösen-
des Ausmaß erreicht ist, bleibt
also bestehen. Damit bleibt
zunächst auch die Frage unge-
klärt, ob eine Selbstanzeige
strafbefreiend (§ 370 AO) ist,
oder ob nur eine Strafminde-
rung (nämlich in den Fällen des
§ 370a AO) eintritt. 

Eine Einstellung des Verfah-
rens gemäß §§ 153, 153a StPO
kommt nach wie vor nicht in
Betracht.

Bemängelt worden war auch,
dass § 370a AO automatisch
Vortat für eine Geldwäschetat
i.S.d. Strafgesetzbuches ist.
Hier wurde jetzt zumindest eine
Beschränkung auf den soge-
nannten Betrag der „ersparten“
Steuern eingeführt, mit der eine
Entschärfung des Tatbestandes
verfolgt wird. Der neue Wortlaut
ist aber auch hier nicht eindeu-
tig. 
StB WP Dr. Jörg Stalf
Duske, Becker & Sozien, 
Berlin

Alle Vorbereitungen laufen auf
Hochtouren: „Die grüne Welt-
ausstellung am Meer“, die Inter-
nationale Gartenbau-Ausstellung
IGA 2003 in der Hansestadt
Rostock eröffnet am 25. April
ihre Pforten. Bis zum 12. Okt-
ober können Besucherinnen
und Besucher sich verzaubern
lassen: Zum Beispiel von den
„Schwimmenden Gärten“, den
Blumeninseln inmitten der 
Warnow, die den Fluss in ein
Blütenmeer verwandeln. Die
Gärten sind nicht nur zum
Anschauen da: in einigen davon
wird es Veranstaltungen und
Cafès geben. 

Zahlreiche ausländische 
Beiträge – Nationengärten,
Pavillons und Ausstellungen –
werden  Überraschendes und
Geheimnisvolles präsentieren
und damit die ganze Welt an
die Ostsee holen. Nepal ist
schon die 22. Nation, die sich
angemeldet hat (siehe Foto
oben). Angekündigt ist ein
pagodenähnliches, handge-
arbeitetes Gebäude inmitten
von Treppen, mit Pflanzen, die
kurz vor der Eröffnung direkt

aus dem Himalaja-Staat impor-
tiert werden. 

Aber auch Rostock selbst hat
einen Sack voll Ideen, mit
denen die Besucher gelockt
werden sollen: sieben Gärten
mit wunderbaren Namen – Der
Fern-Seh-Garten, Der Traum
des kleinen Smutje, Der Garten
des Poseidon, Der Garten der
lustigen Kapitänswitwen, Wei-
denkugeln, Die Welle, Johnnys
Paradies – laden ein. 

Dazu gibt es ein großes
Sonderprogramm und ein viel-
fältiges Programm „Lernen im
Grünen“: Darin geht es zum
Beispiel um Umweltaspekte
beim Bauen, um Einblicke in die
Tier- und Pflanzenwelt, um
Wasser als Basis für Lebens-
raum und und und... 

Der Kartenvorverkauf läuft; es
gibt reichlich Vergünstigungen,
zum Beispiel die IGA-Dauer-
karte für 65 Euro. Infos: Ticket-
Hotline 0180/5000223 oder
www.iga2003.de

IGA 2003 in Rostock 2003 – der Countdown läuft

Willkommen im Garten der
lustigen Kapitänswitwen 

Auch Nepal zeigt sich auf der IGA: Laxmi Gopal Shrestha, Vertreter 
des Himalaja-Staates (links), mit IGA-Geschäftsführer Jörn Rüsch 
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Berufsschullehrertagung in Grünberg

Überbetriebliche Ausbildung für kompetenten Nachwuchs

Ziemlich vollgepackt mit
einer Fülle von Themen war
das Programm der bundes-
weiten Tagung der gärtneri-
schen Berufsschullehrer an
der gärtnerischen Bildungs-
stätte in Grünberg. Wie in
jedem Jahr trafen sich am
letzten Wochenende im
Oktober auf Einladung von
ZVG, BdB und BGL fast 80
Berufsschullehrer aller gärt-
nerischer Fachrichtungen zur
Weiterbildung und zum
Erfahrungsaustausch.

Erfreulicherweise überneh-
men Lehrer zunehmend die

Vorstellung von Themen aus
ihrem Erfahrungsbereich.
Ebenfalls erfreulich (und
auch ein Tagungserfolg) war
die Teilnahme von Berufs-
schullehrern aus Luxemburg
und der Schweiz, die sich
auch als Vortragende zur
Verfügung stellten. Über-
haupt wurden in dem Semi-
nar verstärkt europäische
Themen diskutiert, so zum
Beispiel die Ausbildung im
Gartenbau in Europa. Doch
auch die berufsfachlichen
Themen kamen nicht zu kurz.
Für den Garten- und Land-

schaftsbau referierte Dieter
Jansen über die „Wirkung
von Licht- und Klimafaktoren
auf Bepflanzungen in der
Innenraumbegrünung“. Das
Thema wurde in einer
anschließenden Arbeits-
gruppe weiter vertieft.

Mittelpunkt des Seminars
ist immer die „Medienbörse“
am zweiten Abend, auf der
viele der dem Gartenbau ver-
bundenen Institutionen, und
erfreulicherweise auch
Berufsschullehrer, ihre
Medien vorstellen und vertei-
len. Und natürlich kommt

auch die Geselligkeit nicht zu
kurz. Nach dem Tagespro-
gramm wurde die „Bayern-
stube“ jeden Abend in den
Belagerungszustand versetzt.
Für den Garten- und Land-
schaftsbau ist diese Ver-
anstaltung enorm wichtig; 
sie ist auf Bundesebene die
einzige Möglichkeit, mit den
Berufsschullehrern der Län-
der in Kontakt zu kommen,
und manches Vorurteil und
manche Fehlinformation
gerade zu rücken.

„Ein Rasensportplatz ist dann
DIN-gerecht gebaut, wenn er
funktioniert.“  Auf diese etwas
vereinfachte – und sachlich
nicht unproblematische – For-
mel brachte einer der Teilneh-
mer der Veranstaltung „Haf-
tungsfragen beim Bau von
Rasensportplätzen – risikofrei
planen, prüfen und bauen“ die
Antwort auf die Frage: Soll man
sich genau an die DIN-Normen
halten, oder sind Abweichungen
möglich? Dabei wurde be-
sonders über die verschiedenen
Bauweisen und Prüfmethoden
gesprochen, die in den Labors
angewendet werden – und häu-
fig zu unterschiedlichen Ergeb-
nissen führen.

Circa 80 Sportplatzbauer,
Planer, Sachverständige und
Prüfer waren auf Anregung des
BGL in Frankfurt ins Haus des
Deutschen Fußballbundes
gekommen, um gemeinsam
dort weiter zu kommen, wo die
verschiedenen am Bau beteilig-
ten Gruppen sich immer weiter
voneinander entfernt hatten.
Dies hat – besonders bei stark
bespielten Rasensportflächen
wie denen von Bundesligaverei-

nen – immer wieder zu Ausein-
andersetzungen zwischen Auf-
traggebern, Planern, Auftrag-
nehmern, Sachverständigen
und Prüflabors geführt, wenn
z.B. „ein Stadion abgesoffen ist“,
weil die Wasserdurchlässigkeit
nicht ausreichend gegeben war. 

Hierzu erläuterte Professor
Heiner Pätzold die „Historie“ der
DIN 18035 Teil 4, während Her-
wig Münster in einem Referat
auf die Möglichkeiten verwies,
wie von dieser DIN abgewichen
werden kann, ohne die Regeln
der Technik zu verletzen.

Dr. Paul Baader machte das
Auditorium mit der europäi-
schen Normierung im Bereich
Wasserdurchlässigkeit von
Rasensportplätzen bekannt.

Rechtsanwalt Rainer Schilling
aus Frankfurt  informierte in sei-
nem Referat über die juristi-
schen Aspekte solcher Ausein-
andersetzungen. Er nannte
einen eventuellen Prozess einen
„Unglücksfall“. Keiner der Betei-
ligten könne damit rechnen, als
Sieger daraus hervorzugehen.
Der Prozess bedeute in nahezu
allen Fällen enorme Verluste für
alle Beteiligten, die man durch

außergerichtliche Vergleiche
vermeiden könne. Sollte dies
nicht möglich sein, dürften fol-
gende Aspekte nicht vergessen
werden:
• Hat der Planer mangelhaft

gearbeitet und der Auftrag-
nehmer nicht richtig gebaut,
sind beide gesamtschuldne-
risch haftbar zu machen.

• Gutachter/Sachverständige
sind bei fehlerhaften Experti-
sen haftbar zu machen. Dies
gilt sowohl für private Berei-
che als auch – seit der neu-
esten Änderung des BGB,
mit welcher die Haftung von
Sachverständigen/Gutachtern
erheblich verschärft wurde –
bei gerichtlichen Sachver-
ständigen (§ 839 a).
In der Diskussion unter Lei-

tung von Dr. Müller Beck wur-
den viele Aspekte des Problems
der Wasserundurchlässigkeit
oder von anderen Mängeln an
manchen Rasensportplätzen
angesprochen, unter anderem
auch fehlerhafte Pflege. Hier
sollte nach Ansicht des Rechts-
anwaltes eine Pflegeanleitung
gegeben werden.  Dabei sei zu
beachten, dass der Auftragneh-
mer mit mangelhaften Pflegean-
leitungen auch eine erhebliche
Verantwortung übernimmt.

Auch die Gewährleistung – in
der neuen VOB „Mängelansprü-
che" genannt – wurde ange-

sprochen. Dabei wurde auf den
Abschnitt 3 „Anforderungen“
der DIN 18035 Teil 4 hingewie-
sen, in dem ausdrücklich steht:

„Rasenflächen verändern sich
durch atmosphärische und bio-
logische Einflüsse sowie durch
die Benutzung. Deshalb gelten
die nachfolgenden Anforderun-
gen ... für den Zeitpunkt der
Abnahme der Rasenfläche.“

Zum Schluss der Veranstal-
tung zog Bernd Rundel, Vorsit-
zender des BGL-Ausschusses
Sport- und Freizeitanlagen, das
Fazit, dass man sich zwar nicht
einig geworden sei. Und auch in
Zukunft könne nicht die Rede
davon sein, dass man „risikofrei
planen, prüfen und bauen“
könne. Er sprach jedoch die
Hoffnung aus, dass die Veran-
staltung zu einer Entzerrung
zwischen den oft zerstrittenen
Parteien geführt habe, und er
forderte alle Beteiligten auf, auf-
einander zuzugehen, um am
Ende das zu tun, „wofür wir
doch da sind: funktionierende
Sportanlagen zu bauen“. 

Der BGL-Ausschuss Sport-
platzbau, der die Veranstaltung
initiiert hatte, wird nun – zu-
nächst intern – prüfen, was zu
unternehmen sein wird, um die
Risiken vor allem für die bau-
ausführenden Betriebe zu mini-
mieren und Vertragsklarheit zu
schaffen.

Intensiv diskutiert wurden auf
der 109. Sitzung des BGL-Aus-
schusses Aus- und Weiterbil-
dung die Umfrageergebnisse
zum AuGaLa-Kursprogramm für
die überbetriebliche Ausbildung
in den Landesverbänden. Es
stellte sich heraus, dass das
Kursprogramm in einigen Lan-
desverbänden immer noch
nicht bzw. nicht vollständig
angewandt wird. Häufig beruhe
dies auf dem Missverständnis,
das Kursprogramm sei den
Landesverbänden vom AuGaLa
„übergestülpt“ worden. Im Aus-
schuss wurde noch einmal ver-
deutlicht, dass das Kurspro-
gramm die identische Umset-
zung der zeitlichen Gliederung
des Ausbildungsrahmenplans
der gültigen Ausbildungsverord-
nung ist und in jedem Kurs eine
fast unbegrenzte Flexibilität in
der Wahl der landschaftsgärtne-
rischen Baustellenprojekte bie-
tet. Um die angesprochenen
Missverständnisse auszuräu-
men, wurden die AuGaLa-Gre-
mien gebeten, das Kurspro-
gramm an einigen Stellen

umzuformulieren. Eine grund-
sätzliche Änderung wurde als
nicht notwendig erachtet.

Immer leistungsschwächere
Schulabgänger 
In der Umfrage nach der An-
wendung kritisierten die über-
betrieblichen Ausbilder die
pädagogischen Probleme mit
den immer schwächer werden-
den Auszubildenden. Es sei
schwierig, sich intensiver um
die Schwachen zu kümmern,
ohne die guten Azubis zu unter-
fordern. Vor diesem Hintergrund
behandelte der Ausschuss
Möglichkeiten, zukünftige Fach-
kräfte von außerhalb des Dua-
len Systems zu rekrutieren.
Gute Ansätze bietet ein in Hes-
sen zusammen mit der DEKRA
durchgeführtes Umschulungs-
modell, das in einer vorgeschal-
teten Feststellungsmaßnahme
Motivation und Fähigkeit der
Teilnehmer für den Garten- und
Landschaftsbau überprüft. Dies
und ein hoher Praxisanteil führ-
ten zur Zufriedenheit auf beiden 
Seiten. 

Betriebliche 
Umschulung favorisiert

In der Ausschusssitzung
wurde von einem Doktoranden
aus Leipzig ein weiteres, mehr
auf Bildungsträger zugeschnit-
tenes Umschulungsmodell vor-
gestellt. Die vorgeschaltete
Feststellungsmaßnahme soll
auch die zweckdienlichen Vor-
kenntnisse der Teilnehmer eru-
ieren. Diese müssten ihm dann
im Verlauf der Umschulung
nicht mehr vermittelt werden.
Um diese Vorkenntnisse
beschreiben zu können, müs-
sen die Lerninhalte der Ausbil-
dungsverordnung modularisiert
werden. Dass es sich bei der
Umschulung offensichtlich um
ein zukunftsträchtiges Thema
handelt, bewies die Teilnahme
einer Redakteurin der Zeitschrift
„Campos“. Die Ausschussteil-
nehmer waren der einhelligen
Meinung, dass eine betriebliche
Umschulung grundsätzlich allen
anderen Umschulungsformen
vorzuziehen sei. Als zweite Be-
wertungsstufe wird das Um-
schulungsmodell in Hessen ange-

Gutachter für Gutachter
Die Arbeitsgemeinschaft für

Sachverständige AGS veran-
staltet am 24. + 25.02.2003 in
Fulda das Seminar „Von Gut-
achtern für Gutachter und die,
die es werden wollen!“. Ziel  ist
es, Personen, die sich für eine
öffentliche Bestellung interessie-
ren, Grundlagen zu bieten und
Hilfestellung zu leisten.

Dipl.-Ing. Hans-Joachim
Schulz, AGS-Mitglied, wird eine
umfassende Einführung geben,
dargestellt am Beispiel des Gar-
ten- und Landschaftsbaus.

Für noch nicht bestellte und
vereidigte Sachverständige wird
Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt
Peter Jordan, AGS-Mitglied, die
sieben Todsünden von Gutach-
tern behandeln und erläutern,
was ein Sachverständiger nie-
mals tun sollte. Da in der Ver-

gangenheit des öfteren Befan-
genheitsanträge gegenüber
dem Gutachter gestellt wurden,
ist die Erörterung dieses The-
mas sehr sinnvoll. Am 2.
Seminartag behandelt Dipl.-Ing.
Joachim Schulz den Themen-
komplex: Vom Gutachterauftrag
bis zur Gutachtenablieferung,
Auftrag, örtliche Erhebungen,
Gutachtenaufbau, Abrechnung.

Am Nachmittag informiert Dr.
Peter Bleutge über die Rechte
und Pflichten der öffentlich be-
stellten und vereidigten Sach-
verständigen.

Ort: Fulda/Künzell. Info und
Anmeldung: AGS-Geschäfts-
stelle, Frau Scheerer, Hanauer
Straße 409, 63075 Offen-
bach/Main, T 069/8383824-0,
Fax 868057, E-Mail:
ags@ag-sachverstaendige.de

Tagung über Haftungsfragen im Sportplatzbau

Von abgesoffenen Stadien
und anderen Kleinigkeiten

sehen, da hier ein hoher Praxis-
anteil gewährleistet sei und allen
anderen Umschulungsträgern
eine Umschulung in den Gar-
ten- und Landschaftsbau von
der Arbeitsverwaltung nicht
mehr gefördert werde.

Angebot für leistungsstarke
Auszubildende

Die Sitzungsteilnehmer sind
der Auffassung, dass leistungs-
starken Auszubildenden beson-
dere Aufstiegsmöglichkeiten
geboten werden sollten, um sie
im Garten- und Landschaftsbau
zu halten. Vor diesem Hinter-
grund wurde über die Weiter-
bildung zum „Technischen 
Betriebswirt im Handwerk“ in
Hamburg berichtet. Die Quali-
fikation werde zunächst ausbil-
dungsbegleitend über vier Jahre
an der Technischen Akademie
des Handwerks in Hamburg
angeboten. Nach zwei Jahren
erfolge die Prüfung zum Land-
schaftsgärtner. Der Qualifika-
tionsgang „Technischer Betriebs-
wirt“ setze Fachhochschul-
bzw. Hochschulreife voraus.

Familienmesse Tübingen
In Tübingen findet vom 8.-16. März 2003 die nächste

„Messe für die Familie – fdf“ statt. In diesem Jahr zeigen
die regionalen Garten- und Landschaftsbaubetriebe zum
zweiten Mal ihr innovatives Können auf der Sonderschau
Garten 2003. Gezeigt werden neue Trends in der Gar-
teng-estaltung, bei Bepflanzung und Gartenmöbeln. GaLa-
Bau-Fachbetriebe aus der Region Neckar-Alb zeigen neue
Trends im Hausgarten. So wird am Beispiel eines Japan-
gartens die Verwendung von Wasser im Garten demons-
triert. Andere Beispiele zeigen die Gestaltungsmöglich-
keiten mit Natur- und Betonsteinen und mit Pflanzen. 
Als weiterer Themenbereich wird „Feng-shui“ im Garten
präsentiert, der Harmonielehre in Haus und Garten. Einen
Einblick in die Ausbildungspraxis und das vielfältige
Berufsbild des Landschaftsgärtners können insbesondere
junge Leute auf der Lehrbaustelle gewinnen. Dort werden 
Auszubildende verschiedene landschaftsgärtnerische
Tätigkeiten demonstrieren. Ein Besuch der Sonderschau 
Garten 2003, im Rahmen der fdf, lohnt auf jeden Fall.

»

»



Absender / Lieferanschrift

Datum / Unterschrift

GaLaBau-Service GmbH

Haus der Landschaft

Frau Danz

53602 Bad Honnef

Fax: 02224 / 77 07 77

B e s t e l l s c h e i n  G a L a B a u - I m a g e F i l m

Artikel Art.Nr. Anzahl € / Stück Gesamt €

Version Standard als VHS-Video 06.15 29,00

Version Standard als CD (mpeg-Format) 06.20 35,00

Version Individuell als VHS-Video,
mit Firmen-Schrifttafel 06.16 99,00

Version Individuell als CD (mpeg-Format)
mit Firmen-Schrifttafel 06.21 109,00

Ges. Bestellsumme

✃

G a L a B a u - W e r b e k a m p a g n e

V o r a u s s e t z u n g

Daten für Schrifttafel werden als farbige Papier-
vorlage oder als fertige Datei im tif-Format, Größe
768 x 576 px/72 dpi) auf CD/ Diskette geliefert.
Bitte geben Sie Farben in HKS/Pantone an. Beson-
dere Schriftarten sind anzugeben und im ttf-For-
mat, windows-kompatibel, mitzuliefern. 
Papiervorlage bzw. CD/Diskette senden Sie bitte
per Post an die GBS, Frau Danz.

LIEFERBEDINGUNGEN:
Angebot: Dieses Angebot gilt für Mitgliedsbetriebe der BGL-Landesverbände, die sich finanziell an der bundesweiten GaLaBau-Werbekampagne beteiligt haben. Preise: Netto zzgl. gesetzl.

MwSt. und Versandkosten. Zahlung: Sofort ohne Abzug. Verpackung kann nicht zurückgenommen werden. Gewährleistung, Mängelrüge: Geschäftsdrucke werden vor dem Versand nicht Stück

für Stück, sondern stapelweise geprüft. Sachmängel können erhoben werden, wenn nachweislich mehr als 3 % der Auflage den beanstandeten Fehler aufweisen. Im Übrigen werden nachge-

wiesene Sachmängel nach unserer Wahl durch Neulieferung oder Nachbesserung behoben. Sind Neulieferung oder Nachbesserung unmöglich oder innerhalb einer angemessenen Nachfrist

fehlgeschlagen, kann der Kunde angemessene Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. Offensichtliche Mängel der Lieferung oder Leistung sind unver-

züglich, spätestens jedoch innerhalb von einer Woche nach Empfang der Ware schriftlich zu rügen. Versteckte Mängel müssen unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen nach

Entdeckung schriftlich angezeigt werden. Spätere Mängelrügen können nicht berücksichtigt werden. Gerichtsstand ist Bad Honnef.

In diesen Tagen wurde der GaLaBau-ImageFilm fertiggestellt. Er zeigt die unterschied-

lichsten Gärten und präsentiert die Vielfalt, mit der Sie als Experte für Garten & Land-

schaft auf die Wünsche Ihrer Kunden reagieren. Der Film weckt die Bedürfnisse nach

Erholung und Entspannung und macht so richtig Lust auf Grün. Nutzen Sie den Film

für Ihre Präsentationen, Ihr nächstes Kundengespräch oder für Ihren Internetauftritt.

Eine kleine Vorschau auf den GaLaBau-ImageFilm finden Sie unter www.galabau.de.

Erhältlich ist der GaLaBau-ImageFilm als CD oder Videokassette. 

Genaue Informationen finden Sie im Bestellschein. 

Standard Version als: 
VHS-Video Preis / Stk. 29,00 €
CD (mpeg-Format) Preis / Stk. 35,00 €

Sie möchten den Film mit Ihrem 
Logo und Ihren Firmendaten ergänzen?

Kein Problem. Wir ergänzen den Standard-Film um eine Schrifttafel mit
Ihren individuellen Daten, die am Anfang und Ende des Films automatisch
eingeblendet wird. Genaue Informationen finden Sie im Bestellschein. 
Dieses Angebot gilt für Mitgliedsbetriebe der BGL-Landesverbände, die
sich finanziell an der bundesweiten GaLaBau-Werbekampagne beteiligt
haben.

Beispiel
Individuell-Version 
mit Firmen-Schrifttafel als: 

VHS-Video Preis / Stk. 99,00 €
CD (mpeg-Format) Preis / Stk. 109,00 €

Ihre Experten für
Garten & Landschaft

GaLaBau Mustermann GmbH
Ihr Partner fürs Grün

Zufallstr. 99 • 12345 Grünberg 
Tel.: 0123 / 45 68 79 • Fax: 0123 / 45 68 77 
www.galabau-muster.de • info@galabau-muster.de

Der GaLaBau-
Imagefilm!

Endlich da!
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Arbeitsbühne
Mit der Arbeitsbühne EURO

B 25 T ist dem Maschinenbauer
Teupen ein großer Wurf gelun-
gen, da eine Arbeitshöhe von
25 Metern und eine Seitenaus-
lage von 11 m bei 3,3 Tonnen
Eigengewicht unmöglich schie-
nen. Dabei findet die Abstüt-
zung der Bühne innerhalb der
Fahrzeugkonturen statt, so dass
keine Teile überstehen. Winkel-
und Drucksensoren regeln die
Steuerung automatisch.

Der Arbeitskorb ist um 180
Grad drehbar und dank einer
Last von 200 kg für zwei Per-
sonen mit Werkzeug ausgelegt.
Seine dezentrale Montage
erlaubt die seitliche Überbrü-
ckung von Hindernissen bis zu
zwei Metern. Weitere Vorteile
sind: kein Sonntagfahrverbot,
eine niedrige Versicherungs-
prämie und das Erfüllen aller
EU-Straßenvorschriften.
B. Teupen GmbH 
Marie-Curie-Str. 13
48599 Gronau
Telefon (02562) 816 10
www.teupen.info

Teleskopstapler
Die Firma JLG präsentiert mit

dem Telehandler den ersten in
Deutschland entwickelten Tele-
skopgeländestapler. 

Alle wichtigen Funktionen las-
sen sich mit einem Joy-Stick
aus der ergonomisch gestalte-
ten Fahrerkabine steuern, so
dass selbst ungeübte Fahrer
keine Schwierigkeiten bei der
Bedienung haben.

Angetrieben werden die Tele-
handler von einem 60 oder 
74 kW starken Motor mittels
dreier Lenkarten und selbstzen-
trierender Lenkachsen. Bei
unebenem Geländer ermöglicht
die Chassisnivellierung ein prä-
zises und sicheres Arbeiten. Der
Einsatz der einzeln ansteuerba-
ren Nivellierstützen erfolgt in

Fahrzeugbreite, so dass auch
schwierig zugängliche Bereiche
kein Problem darstellen. 
JLG Deutschland GmbH
Max-Planck-Str. 21 
27711 Ritterhude-Ihlpohl
Telefon (0421) 693 50 10
www.jlg-deutschland.de

Arbeitsbühne
Die neue Arbeitsbühne 120

AETJ des Herstellers Manitou
hat eine Arbeitshöhe von 12 m
bei einer Breite von gerade mal
1,20 m. 

Der Aufbau kann selbst in
engen Gängen noch gedreht
werden, da der hintere Teil des
Auslegers nie über das Chassis
hinausragt. Die seitliche Reich-
weite beträgt 7 m über einen
Drehbereich von 350 Grad. Die
Umsturzsicherung kann bei
Bedarf eingeklappt werden,
was das Verladen des Gerätes
wesentlich erleichtert.

Dank eines digitalen Steue-
rungssystems und einer 3-D-
Version mit vertikal und horizon-
tal schwenkbarem Korbarm las-
sen sich die Charaktereigen-
schaften jeder Bühne auf den
jeweiligen Einsatz maßschnei-
dern.
Manitou Deutschland GmbH 
Dieselstr. 34
61239 Ober-Mörlen
Telefon (06002) 919 90

Steiger
Die Ruthmann-Arbeitsbühne

TB 220 überzeugt mit einer
kompakten Länge von 7,10 m
und einer Arbeitshöhe von 22 m
bei einer maximalen Reichweite
von 13,8 m.

Mittels einer Memory-Funk-
tion kann eine angefahrene
Position gespeichert und auto-
matisch wieder erreicht werden.
Eine leichte Bedienbarkeit und
die geringe Durchfahrtshöhe
sowie Abstützweite runden die
Leistungsdaten ab.
Anton Ruthmann GmbH 
Postfach 12 63
48705 Gescher-Hochmoor
Telefon (02863) 20 40
www.ruthmann.de

Produktinformationen 
stehen außerhalb der 

Verantwortung der Redaktion

L I E F E R A N T E N
D E S  G A L A B A U

Diese Firmen nehmen am 
GaLaBau-Zentralregulierungs-
verfahren teil. ZR-Mitgliedsbe-
triebe erhalten hier besonders

günstige Konditionen.

Diverse

● Majestic-Qualitätsrasen 
aus Spitzensorten

● Rasenmischungen für alle Bereiche
auch nach Ihren Vorgaben

● Blumenzwiebeln

● Etera-Stauden

Postfach 1263 · 48348 Everswinkel 
Telefon (02582) 6700 
Fax (02582) 670270
Ihr zuverlässiger Partner für den 
Garten- und Landschaftsbau

Ein vollständiges Verzeichnis mit über
80 Lieferanten kann bei der 

GaLaBau-Finanzservice GmbH, 
Fax (0 22 24) 91 81 82, 
Tel. (0 22 24) 91 81 80, 
angefordert werden.

Stadtmöblierung

Andreas-Schubert-Straße 11 
01844 Neustadt in Sachsen
Telefon: 0 3 596/58 56 0
Telefax: 0 35 96/58 56 54

Internet: www.orion-stadtmoeblierung.de

Planung  Konstruktion Herstellung
Montage  Service

Stadtmobiliar Fahrradparkysteme 
transparente Überdachungsanlagen

Rohr- und Profilbiegetechnik
Metall-Trennwände

Landschaft bauen und gestalten 12/02

Buchtipps

Service

Die leichte Anhänger-Bühne: 
Der Denka-Lift 2500

Die Landesverbände des BGL, die FLH und die Akademie für Landschaftsbau bieten unten stehende Seminare an. 
Die Teilnahme an den Seminaren ist nur für die Mitglieder der genannten Zielgruppen möglich. Allerdings können Interessierte der 

höheren Zielgruppe teilnehmen. In der Lehrgangsgebühr nicht enthalten sind die Kosten für Übernachtung und Verpflegung.

(M) = Preis für Mitglieder, (N) = Preis für Nichtmitglieder
(A) = reduzierte Seminargebühr für Auszubildende

Anfragen sind ausschließlich per Fax möglich.

Seminare der Landesverbände

Termin Thema Veranstalter Gebühr

Zielgruppe 1: Unternehmer / Geschäftsführer 

30.01.2003 Baurecht: Kauf- + Werk- LV Westfalen-Lippe 225,00 € (M)
vertrag f. GaLaBau-Betriebe 

31.01.2003 Erfolgsfaktor Kreativität LV Westfalen-Lippe 150,00 € (M)

05.02.2003 Kein Geld verschenken! LV Westfalen-Lippe 175,00 € (M)
Vertragskonform abrechnen

07.02.2003 Restfinanzierung LV Westfalen-Lippe 225,00 € (M)
durch Mängelrügen

07.02.2003 Steuern Sie Ihr Unternehmen LV Bayern 164,00 € (M)
mit richtigen Kennzahlen? 218,00 € (N)

10.-11.02.03 Akquisition im Privat- LV Bayern 542,00 € (M)
kundenbereich 720,00 € (N)

20.-21.02.03 Workshop Marketing- LV Bayern 335,00 € (M)
kommunikation 435,00 € (N)

11.02.2003 Unternehmensführung LV Westfalen-Lippe 125,00 € (M)

14.02.2003 Fuhrparkkosten-Management LV Westfalen-Lippe 175,00 € (M)

19.02.2003 Methoden der FLH 130,00 € (M)
Angebotskalkulation 150,00 € (N)

21.02.2003 Organisation und Selbst- FLH 130,00 € (M)
management verbessern 150,00 € (N)

28.02.2003 Funktionalausschreibungen – FLH 130,00 € (M)
ein Markt für den GaLaBau? 150,00 € (N)

21.02.2003 FengShui in der Garten- LV Westfalen-Lippe 200,00 € (M)
gestaltung – Aufbauseminar

14.03.2003 Kommunikations- und LV Westfalen-Lippe 225,00 € (M)
Selbstbewusstseinstraining

28.03.2003 Preisbildung unter LV Westfalen-Lippe 125,00 € (M)
Marktbedingungen

14.-15.03.03 Erfolgreiche Angebots- FLH 245,00 € (M)
erstellung im GaLaBau 265,00 € (N)

21.03.2003 Aktuelle Normen und FLH 130,00 € (M)
Richtlinien 150,00 € (N)

Zielgruppe 2: Bauleiter / technische Betriebsleiter

14.-15.02.03 Kostenfaktor Stadtbäume: FLH auf Anfrage
schlechte Planung + Pflege

21.02.2003 Organisation + Selbst- FLH auf Anfrage
management verbessern

24.-26.02.03 Vorarbeiter, Stufe II - Selb- LV Bayern 330,00 € (M)
ständige Baustellenführung 439,00 € (N)

Zielgruppe 3: Verwaltung / kaufm. Fachkräfte

20.01.2003 Jahresabschluss + betriebs- LV Baden-Württemb. 165,00 € (M)
wirtschaftl. Auswertungen 215,00 € (N)

03.02.2003 Praxistipps zur Durchsetzung LV Baden-Württemb. 190,00 € (M)
von Werklohnforderungen 250,00 € (N)

06.-07.02.03 Büro- + Betriebsorganisation LV Sachsen 355,00 € (M)
aus der Praxis – Teil 2 475,00 € (N)

05.03.2003 Das Internet im GaLaBau LV Baden-Württemb. 165,00 € (M)
effizient nutzen 215,00 € (N)

Zielgruppe 4: Ausbilder

31.01.-01.02.03 Mit zeitgemäßer Führung LV Hessen-Thüringen -- (M)
mehr von Azubis erreichen

28.02.-01.03.03 Wege zur erfolreichen Kom- LV Hessen-Thüringen -- (M)
munikation mit Azubis

07.-08.03.03 Integration von Azubis in LV Baden-Württemb. --
bestehende Teams

Zielgruppe 5: Baustellenleiter / Vorarbeiter

23.01.2003 Der Umgang mit Pflanzen LV Sachsen 145,00 € (M)
auf der Baustelle 190,00 € (N)

28.01.2003 Regenwassermanagement LV Baden-Württemb. 165,00 € (M)
für Praktiker 215,00 € (N)

30.01.-01.02.03 Geomantie/Radiästhesie 1: LV Baden-Württemb. 465,00 € (M)
Rute + Pendel: Einführung 605,00 € (N)

31.01.2003 Was muss man beim Bau LV Sachsen 145,00 € (M)
beachten, erkennen, melden? 190,00 € (N)

04.02.2003 Grundlagen des LV Sachsen 120,00 € (M)
Schwimmteichbaus 170,00 € (N)

12.02.2003 Rasenseminar – Qualitäts- LV Sachsen 45,00 € (M)
merkmale, Düngung etc. 70,00 € (N)

12.-14.02.03 VOB, DIN, ZTV, LV im Alltag LV Sachsen 340,00 € (M)
der Bauleitung 390,00 € (N)

21.-22.02.03 Ausbildung zur Sicherung von LV Sachsen 270,00 € (M)
Arbeitsstellen an Straßen 320,00 € (N)

21.-22.02.03 Grundlagen der Garten- LV Sachsen 135,00 € (M)
gestaltung Teil I 190,00 € (N)

Zielgruppe 6: Landschaftsgärtner / Gehilfen

27.01.2003 Stand der Technik in der LV Baden-Württemb. 150,00 € (M)
Fassadenbegrünung 195,00 € (N)

31.01.2003 Rasenanlage/pflege/sanie- LV Baden-Württemb. 110,00 € (M)
rung ohne Reklamation 145,00 € (N)

04.02.2003 Pläne richtig interpretieren LV Baden-Württemb. 130,00 € (M)
und Fehler rasch erkennen 170,00 € (N)

Zielgruppe 7: Facharbeiter / Gartenarbeiter / Sonstige

03.-07.02.03 Gehölzschnitt LV Hessen-Thüringen 350,00 € (M)
450,00 € (N)

04.02.2003 Bau von Zäunen LV Baden-Württemb. 130,00 € (M)
170,00 € (N)

06.02.2003 Der Gehilfe auf dem Weg LV Bayern 374,00 € (M)
zum Vorarbeiter 497,00 € (N)

11.-14.02.03 Pflastern mit Naturstein LV Sachsen 250,00 € (M)
für Fortgeschrittene 300,00 € (N)

14.02.2003 Obstbaumbeschnitt in LV Bayern 140,00 € (M)
Privatgärten 186,00 € (N)

01.-06.03.03 Landschaftsgärtner auf dem LV Hessen-Thüringen 440,00 € (M)
Weg zum Vorarbeiter 560,00 € (N)

03.-04.03.03 Baumpflege und Baum- LV Sachsen 140,00 € (M)
sanierung 190,00 € (N)

Termin Thema Veranstalter Gebühr

● Akademie für Landschafts-
bau Weihenstephan GmbH

Fax (0 81 61) 48 78 48

● LV Sachsen

Fax (03 52 04) 4 43 52

● LV Hessen-Thüringen

Fax (0 61 22) 9 31 16 24

● LV Westfalen-Lippe

Fax (02 08) 8 48 30 57

● LV Baden-Württemb.

Fax (0711) 9 75  66 20

● LV Bayern

Fax (081 61) 48 78 48

● Förderverein Landschafts-
bau Hochschulen (FLH)
Fax (0 40) 34 48 77

Hubarbeitsbühnen

Luftige
Höhenflüge

Lift
Der DENKA-LIFT 2500 der

Firma Rothlehner ist mit einer
Arbeitshöhe von 25 m und rund
2400 kg Gewicht die leichteste
Anhänger-Arbeitsbühne seiner
Klasse. Daneben sorgen be-
sonders die geringe Breite von
1,62 m sowie die zentrale
Achsanordnung mit heckseiti-
gem Arbeitskorb für extreme
Wendigkeit. Die seitliche Reich-
weite liegt bei 11,40 m bei einer
Arbeitshöhe von ca. 22 m und
80 kg Korblast. Weiterhin bietet
der drehbare Arbeitskorb mit
1,20 m Breite am 0,60 m lan-
gen Winkelarm optimale Bewe-
gungsfreiheit und besten
Objekt-Zugang.

Zu den Verbesserungen zäh-
len u.a. ein Korbausgleich mit
einem leiseren Laufgeräusch,
serienmäßige Seitenmarkie-
rungsleuchten, verstärkte
Anpresszylinder am Radantrieb
und serienmäßige Unterleg-
platten für einen sicheren
Stand. Alle Modelle sind auch
in werkstattgeprüfter Qualität
als Gebrauchtgeräte erhältlich. 
Rothlehner GmbH
Mühlenweg 1 
84323 Massing-Oberdietfurt
Telefon (08724) 960 10
www.rothlehner.de



Altec
187x30

sw
Film liegt vor

re natur/Klemp
90x32

sw
Film liegt vor

Schütz & Musch
45x69

sw
Film liegt vor

Messe München/BWR
4c
187 x 69 mm
Film liegt vor

F e r t i g r a s e n - Z u c h t b e t r i e b

Partner des Verbandes 
Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau Rheinland e.V.

● Schatten-
rasen

● Spielrasen

● Sportrasen 
auch in 
Großrollen

DDaass
sstteelllltt

aalllleess iinn
ddeenn

SScchhaatttteenn

Rollrasen von Peiffer:

Ve r k a u f ,  L i e f e r n ,  Ve r l e g e n

Im Fonger 14 · 47877 Willich 
Tel. 0 21 54/95 51 50 
Fax 0 21 54/95 50 61

Internet: www.peiffer-willich.de


